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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2001 Ausgegeben am 7. Dezember 2001 Teil II

433. Verordnung: Änderung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 – VRV
1997

433. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Voranschlags- und
Rechnungsabschlussverordnung 1997 – VRV 1997 geändert wird

Auf Grund des § 16 Abs. 1 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 194/1999, wird im Einvernehmen mit dem Rechnungshof verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen, BGBl. Nr. 787/1996, in der Fassung BGBl. II
Nr. 369/1999, mit der Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, der
Gemeinden und von Gemeindeverbänden geregelt werden (Voranschlags- und Rechnungsabschlussver-
ordnung 1997 – VRV 1997), wird wie folgt geändert:
1. Im Postenverzeichnis Länder, Anlage 3a, lautet die Postenstelle 7452:
„Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des
Landes (entsprechend Abschnitte 85 bis 89) und dem Land“.
2. Im Postenverzeichnis Länder, Anlage 3a, lautet die Postenstelle 7453:
„Kapitaltransferzahlungen an finanziell integrierte Unternehmungen eines Landes“.
3. Im Postenverzeichnis Länder, Anlage 3a, entfällt das Wort „und“ in der Rubrik „Postenstelle“ zwischen
7452 und 7453.
4. Im Postenverzeichnis Länder, Anlage 3a, lautet die Postenstelle 8652:
„Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des
Landes (entsprechend Abschnitte 85 bis 89) und dem Land“.
5. Im Postenverzeichnis Länder, Anlage 3a, lautet die Postenstelle 8653:
„Kapitaltransferzahlungen von finanziell integrierten Unternehmungen eines Landes“.
6. Im Postenverzeichnis Länder, Anlage 3a, entfällt das Wort „und“ in der Rubrik „Postenstelle“ zwischen
8652 und 8653.
7. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 500:
„Geldbezüge der Beamten der Verwaltung“.
8. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 501:
„Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung“.
9. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 510:
„Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung“.
10. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 511:
„Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung“.
11. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 520:
„Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten“.
12. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 521:
„Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter“.
13. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 522:
„Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten“.
14. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 523:
„Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter“.
15. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 530:
„Sachbezüge der Beamten der Verwaltung“.
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16. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 531:
„Sachbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung“.

17. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 540:
„Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung“.

18. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 541:
„Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung“.

19. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 550:
„Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten“.

20. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 551:
„Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter“.

21. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 552:
„Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten“.

22. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 553:
„Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter“.

23. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 710:
„Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG“.

24. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 711:
„Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG (Ausgaben)“.

25. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 769:
„Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde
(Abschnitte 85 bis 89)“.

26. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 779:
„Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der
Gemeinde (Abschnitte 85 bis 89) und der Gemeinde“.

27. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 869:
„Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde
(Abschnitte 85 bis 89)“.

28. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 879:
„Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der
Gemeinde (Abschnitte 85 bis 89) und der Gemeinde“.

29. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postenunterklasse 91:
„Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zuführungen bzw. Rück-
führungen)“.

30. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, entfällt in der Postenunterklasse 91 in der letzten Spalte
die Bezeichnung „910“.

31. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 910:
„Verrechnungen zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt (Zuführungen bzw. Rück-
führungen) ........................................................................................................................................... 910“.

32. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 965:
„Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr“.

33. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 966:
„Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr“.

34. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 967:
„Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr“.

35. Im Postenverzeichnis Gemeinden, Anlage 3b, lautet die Postengruppe 968:
„Abwicklung des Soll-Abganges laufendes Jahr“.

36. Die Postengruppen 961, 962, 965 und 966 werden mit dem Symbol „*)“ gekennzeichnet.

37. Die Fußnote 13 entfällt.
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38. Anlage 5a lautet:

„Anlage 5a

Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Länder

KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis Länder)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung

10 Eigene Steuern Unterklassen 83 und 84 ohne
Gruppen 839 und 849

11 Ertragsanteile Gruppen 839 und 849

12 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81

13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaft-
licher Tätigkeit

Unterklasse 82 ohne Gruppen 826 bis
828 und ohne Stelle 8299

14 Laufende Transferzahlungen von
Trägern des öffentlichen Rechts

Gruppen 850 bis 854

15 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 860 bis 863, 870 bis 872,
880 bis 884

16 Einnahmen aus Veräußerung und
sonstige Einnahmen

Unterklasse 80, Gruppen 826 bis 828
und Stelle 8299

19 Summe 1 (laufende Einnahmen)

Ausgaben der laufenden Gebarung:

20 Leistungen für Personal Klasse 5

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760

22 Bezüge der gewählten Organe Stelle 7295

23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter,
Handelswaren

Klasse 4

24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653
und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne
Stelle 7295

25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654

26 Laufende Transferzahlungen an Träger
des öffentlichen Rechts

Gruppen 730 bis 734

27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 740 bis 743, 750 bis 752,
761 bis 769, 780 bis 784, Unterklasse
79

29 Summe 2 (laufende Ausgaben)

91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden
Gebarung

Summe 1 minus Summe 2

Einnahmen der Vermögensgebarung
ohne Finanztransaktionen

30 Veräußerung von unbeweglichem Ver-
mögen

Unterklassen 00, 01 und 05

31 Veräußerung von beweglichem Vermö-
gen

Unterklassen 02 bis 04
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KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis Länder)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

32 Veräußerung von aktivierungsfähigen
Rechten

Unterklasse 07

33 Veräußerung von Ersatzteilen Unterklasse 10

34 Kapitaltransferzahlungen von Trägern
des öffentlichen Rechts

Gruppen 855 bis 859, 889

35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 ohne Stelle
8652, Gruppen 875 bis 877, 885 bis
888

39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögens-
gebarung ohne Finanztransaktionen)

Ausgaben der Vermögensgebarung
ohne Finanztransaktionen

40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01, 05 und 06

41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04

42 Erwerb von aktivierungsfähigen
Rechten

Unterklasse 07

43 Erwerb von Ersatzteilen Unterklasse 10

44 Kapitaltransferzahlungen an Träger des
öffentlichen Rechts

Gruppen 735 bis 739

45 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 745 bis 748 ohne Stelle
7452, Gruppen 755 bis 757, 785 bis
789, Unterklasse 77

49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögens-
gebarung ohne Finanztransaktionen)

92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögens-
gebarung ohne Finanztransaktionen

Summe 3 minus Summe 4

Einnahmen aus Finanztransaktionen

50 Veräußerung von Beteiligungen und
Wertpapieren

Unterklassen 08 und 22

51 Investitions- und Tilgungszuschüsse
zwischen Unternehmungen und
marktbestimmten Betrieben des Landes
(entspr. A 85–89) und dem Land

Stelle 8652

52 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298

53 Einnahmen aus der Rückzahlung von
Darlehen an Träger des öffentlichen
Rechts

Gruppen 240 bis 243, 250 bis 253

54 Einnahmen aus der Rückzahlung von
Darlehen an sonstige Unternehmungen
und Haushalte

Gruppen 244 bis 247, 249, 254 bis
257, 259

55 Aufnahme von Finanzschulden bei
Trägern des öffentlichen Rechts

Gruppen 340 bis 343, 350 bis 353

56 Aufnahme von sonstigen Finanzschul-
den

Gruppen 344 bis 349, 354 bis 359
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KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis Länder)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

57 Einnahmen aus der Rückzahlung von
Haftungsinanspruchnahmen

Gruppe 261

58 Aufnahme von sonstigen Schulden Gruppe 370

59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanz-
transaktionen)

Ausgaben aus Finanztransaktionen

60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpa-
pieren

Unterklassen 08 und 22

61 Investitions- und Tilgungszuschüsse
zwischen Unternehmungen und markt-
bestimmten Betrieben des Landes
(entspr. A 85–89) und dem Land

Stelle 7452

62 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298

63 Gewährung von Darlehen an Träger
des öffentlichen Rechts

Gruppen 240 bis 243, 250 bis 253

64 Gewährung von Darlehen an sonstige
Unternehmungen und Haushalte

Gruppen 244 bis 247, 249, 254 bis
257, 259

65 Rückzahlung von Finanzschulden bei
Trägern des öffentlichen Rechts

Gruppen 340 bis 343, 350 bis 353

66 Rückzahlung von Finanzschulden bei
sonstigen Unternehmungen und Haus-
halten

Gruppen 344 bis 349, 354 bis 359

67 Ausgaben aus der Inanspruchnahme
aus Finanzhaftungen

Gruppe 261

68 Rückzahlung von sonstigen Schulden Gruppe 370

69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztrans-
aktionen)

93 SALDO 3: Ergebnis der Finanz-
transaktionen

Summe 5 minus Summe 6

94 SALDO 4:
Jahresergebnis (+) = Überschuss
Jahresergebnis (–) = Jahresfehlbetrag

Summe der Salden 1, 2 und 3

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85–89
und ohne Finanztransaktionen

Saldo 1 plus Saldo 2

71 Überrechnung Jahresergebnis A 85–89 Saldo 4 der Spalte „davon A 85–89“

95 Finanzierungssaldo („Maastricht-
Ergebnis“)

III. Übersicht Gesamthaushalt

80 Einnahmen der laufenden Gebarung
und der Vermögensgebarung

Summen 1, 3 und 5

II   534
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KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis Länder)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

81 Sonstige Einnahmen des Gesamthaus-
haltes:
Abwicklung Soll-Überschüsse Vor-
jahre
Abwicklung Soll-Abgang laufendes
Jahr

79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)

82 Ausgaben der laufenden Gebarung und
der Vermögensgebarung

Summen 2, 4 und 6

83 Sonstige Ausgaben des Gesamthaus-
haltes:
Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre
Abwicklung Soll-Überschuss laufendes
Jahr

89 Summe 8 (Gesamtausgaben)

99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8   “

39. Anlage 5b lautet:

„Anlage 5b

Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden

KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis
Gemeinden)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung

10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen
852, 858 und 859

11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859

12 Gebühren für die Benützung von
Gemeindeeinrichtungen und -anlagen

Gruppe 852

13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaft-
licher Tätigkeit

Gruppen 820, 822 bis 825

15 Laufende Transferzahlungen von
Trägern des öffentlichen Rechts

Gruppen 860 bis 864, 888

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880

17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von
Unternehmungen und marktbestimmten
Betrieben der Gemeinde (A 85–89)

Gruppe 869

18 Einnahmen aus Veräußerungen und
sonstige Einnahmen

Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829

19 Summe 1 (laufende Einnahmen)

Ausgaben der laufenden Gebarung

20 Leistungen für Personal Klasse 5

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760
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KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis
Gemeinden)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721

23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter,
Handelswaren

Klasse 4

24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653
und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne
Gruppe 721

25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654

26 Laufende Transferzahlungen an Träger
des öffentlichen Rechts

Gruppen 750 bis 754

27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768
und 780

28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von
Unternehmungen und marktbestimmten
Betrieben der Gemeinde (A 85–89)

Gruppe 769

29 Summe 2 (laufende Ausgaben)

91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden
Gebarung

Summe 1 minus Summe 2

Einnahmen der Vermögensgebarung
ohne Finanztransaktionen

30 Veräußerung von unbeweglichem Ver-
mögen

Unterklassen 00, 01 und 05

31 Veräußerung von beweglichem Ver-
mögen

Unterklassen 02 bis 04

32 Veräußerung von aktivierungsfähigen
Rechten

Unterklasse 07

33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern
des öffentlichen Rechts

Gruppen 870 bis 874, 889

34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885

39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögens-
gebarung ohne Finanztransaktionen)

Ausgaben der Vermögensgebarung
ohne Finanztransaktionen

40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05

41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04

42 Erwerb von aktivierungsfähigen
Rechten

Unterklasse 07

43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des
öffentlichen Rechts

Gruppen 770 bis 774

44 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, 785

49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögens-
gebarung ohne Finanztransaktionen)

92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögens-
gebarung ohne Finanztransaktionen

Summe 3 minus Summe 4
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KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis
Gemeinden)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

Einnahmen aus Finanztransaktionen

50 Veräußerung von Beteiligungen und
Wertpapieren

Unterklasse 08, Gruppe 220

51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298

52 Einnahmen aus der Rückzahlung von
Darlehen an Träger des öffentlichen
Rechts

Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

53 Einnahmen aus der Rückzahlung von
Darlehen an andere und von Bezugs-
vorschüssen

Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und
259

54 Aufnahme von Finanzschulden von
Trägern des öffentlichen Rechts

Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

55 Aufnahme von Finanzschulden von
anderen

Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359

56 Investitions- und Tilgungszuschüsse
zwischen Unternehmungen und markt-
bestimmten Betrieben der Gemeinde
(A 85–89) und der Gemeinde

Gruppe 879

59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanz-
transaktionen)

Ausgaben aus Finanztransaktionen

60 Erwerb von Beteiligungen und Wert-
papieren

Unterklasse 08, Gruppe 220

61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298

62 Gewährung von Darlehen an Träger
des öffentlichen Rechts

Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

63 Gewährung von Darlehen an andere
und von Bezugsvorschüssen

Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und
259

64 Rückzahlung von Finanzschulden bei
Trägern des öffentlichen Rechts

Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

65 Rückzahlung von Finanzschulden bei
anderen

Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359

66 Investitions- und Tilgungszuschüsse
zwischen Unternehmungen und markt-
bestimmten Betrieben der Gemeinde
(A 85–89) und der Gemeinde

Gruppe 779

69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztrans-
aktionen)

93 SALDO 3: Ergebnis der Finanz-
transaktionen

Summe 5 minus Summe 6

94 SALDO 4: Jahresergebnis ohne
Verrechnungen zwischen o. und ao.
Haushalt und ohne Abwicklungen

Summe der Salden 1, 2 und 3
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II. Ableitung des Finanzierungssaldos

KZ Bezeichnung
Zuordnung

(Posten laut Postenverzeichnis
Gemeinden)

Summe
o + ao

Haushalt

davon
A 85–89

Summe
ohne

A 85–89

70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85–89
und ohne Finanztransaktionen

Saldo 1 plus Saldo 2

71 Überrechnung Jahresergebnis A 85–89 Saldo 4 der Spalte „davon A 85–89“

95 Finanzierungssaldo („Maastricht-
Ergebnis“)

III. Übersicht Gesamthaushalt

80 Einnahmen der laufenden Gebarung
und der Vermögensgebarung

Summen 1, 3 und 5

81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und
Rückführungen aus dem ao. Haushalt

Gruppe 910

82 Abwicklung Soll-Überschüsse
Vorjahre

Gruppe 963

83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes
Jahr

Gruppe 968

79 Summe 7 (Gesamteinnahmen)

84 Ausgaben der laufenden Gebarung und
der Vermögensgebarung

Summen 2, 4 und 6

85 Zuführungen an den ao. Haushalt und
Rückführungen an den o. Haushalt

Gruppe 910

86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964

87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes
Jahr

Gruppe 967

89 Summe 8 (Gesamtausgaben)

99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8  “

40. In Anlage 6 wird in Punkt b nach den Worten „nach den Gläubigern“ das Symbol „1)“ eingefügt.

41. In Anlage 6 lautet die Fußnote 1: „Die Summe 1a und 2a ergibt nach Abzug des Anteiles der auf den
Abschnitten 85 und 89 verrechneten Betrieben und Unternehmungen den „Maastricht-Schuldenstand“.“

42. In Anlage 6 entfällt die Anmerkung.

43. Diese Verordnung ist erstmals bezüglich der Bestimmungen betreffend die Anlage 3a und Anlage 3b
auf Rechnungsabschlüsse für das Finanzjahr 2001 und auf Voranschläge für das Finanzjahr 2002 und
bezüglich der Bestimmungen betreffend Anlage 5a und Anlage 5b spätestens auf Rechnungsabschlüsse für
das Finanzjahr 2002 und auf Voranschläge für das Finanzjahr 2003 anzuwenden.

Grasser


